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Cornelia Bruns. Eine wohlverdiente, wenn auch späte, Würdigung 
Karin Oellers-Frahm 

 

50. Geburtstag von Marie und Viktor Bruns (17.02.1935). Cornelia Bruns (dritte von links) und Mitarbeiterinnen 

des KWI führen bei Bruns zu Hause ein Theaterstück auf1  

Wenn man das 100-jährige Jubiläum des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht feiert, dann steht natürlich im Vordergrund die Entwicklung des Völkerrechts und 

der Rechtsvergleichung. Selten wird dabei hinterfragt, welche rein praktischen Probleme sich 

damals den Wissenschaftlern stellten, den Stand der Entwicklung zu erfassen. Denn das 

internationale Recht, wie der Begriff deutlich macht, bezieht sich auf die zwischenstaatlichen 

Rechtsbeziehungen und Rechtsregeln, was den Austausch zwischen Wissenschaftlern der 

einzelnen Staaten voraussetzt, um den Stand des Rechts und die konsensfähigen Ansätze seiner 

Fortentwicklung – man denke nur an das Entstehen von Gewohnheitsrecht – zu kennen. 

 

                                                 

1 Fotografin: Lore Feininger, Berlin: VI. Abt., Rep. 1, Nr. KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/22, AMPG. 
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Das klingt logisch und selbstverständlich, begegnete allerdings 

einer nicht zu unterschätzenden Hürde: der Sprachbarriere. 

Während heute Englisch/Amerikanisch als „Sprache des 

Völkerrechts“ beziehungsweise der Wissenschaft schlechthin 

bezeichnet werden kann, war das vor 100 Jahren noch völlig 

anders. Der Zugang zu fremdsprachiger Literatur war daher 

problematisch und Übersetzungen ins Deutsche gab es kaum, 

zumal Deutsch ohnehin als besonders schwierige Sprache galt. 

Hinzu kommt, dass Übersetzungen fachlicher Texte, wie eben 

wissenschaftlicher Ausarbeitungen zu Fragen des Völkerrechts 

oder rechtsvergleichender Analysen, nicht nur die umfassende 

Beherrschung einer fremden Sprache erfordern, sondern zudem 

profunde Kenntnisse in dem Sachgebiet, das zur Übersetzung 

ansteht. Denn Begriffe, die sprachlich auf den ersten Blick keine 

Übersetzungsprobleme bieten, können juristisch durchaus 

unterschiedliche Bedeutungen haben. 

Als Beispiel mag der Begriff des „acte administratif“ im französischen Recht dienen, der die 

Übersetzung „Verwaltungsakt“ nahelegt. Mit dieser Übersetzung käme man aber zu großen 

Missverständnissen, da der „Verwaltungsakt“ im deutschen Recht ein Akt ist, der ein 

bestimmtes Individuum oder einen bestimmten Adressatenkreis betrifft, also eine 

„Einzelverfügung“ ist, während der „acte administratif“ im Französischen eine 

„Allgemeinverfügung“ bezeichnet. Damit wird deutlich, dass Fachübersetzungen nicht nur 

Sprachkenntnisse, sondern auch Fachkenntnisse erfordern. Sprachbegabte Experten hatten (und 

haben) jedoch wenig Interesse daran, statt eigene Publikationen zu erstellen, Arbeiten anderer 

Wissenschaftler zu übersetzen; bei Personen mit gründlicher Fremdsprachenkenntnis aber fehlt 

es meist am erforderlichen Fachwissen. 

„Tante Cörnchen“. Cornelia Bruns zwischen Familie und Institut 

Vor diesem Hintergrund tritt nun vor etwa 100 Jahren eine Person in Erscheinung, der 

uneingeschränkte Hochachtung für ihre Arbeit gebührt, die seinerzeit aber wohl nicht die 

entsprechende Würdigung erfahren hat: Cornelia Bruns mit ihren großartigen Übersetzungen 

von zwei grundlegenden völkerrechtlichen Werken. Zum einen handelt es sich um die 

Übersetzung des einflussreichen und klassischen Lehrbuchs des Völkerrechts Corso di diritto 

internazionale: Introduzione Teorie generali von Dionisio Anzilotti (1923), zum anderen um 

die Übertragung der völkerrechtskritischen Monographie The Lawless Law of Nations von 

Sterling E. Edmunds (1925). 

Cornelia Bruns, Aufnahme um 

1935 (VI. Abt., Rep. 1, 

Nr.KWIauslöffRechtuVölkerrec

ht III/29, AMPG) 
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Das wirft an erster Stelle die Frage auf: Wer 

war Cornelia Bruns? Geboren wurde sie am 

10. Februar 1888 als Mitglied der im 

rechtswissenschaftlichen Umfeld hoch 

renommierten „Bruns-Familie“, nämlich als 

Enkelin von Karl-Georg Eduard Bruns, dem 

berühmten Rechtswissenschaftler und 

zeitweiligen Rektor der Berliner Universität. 

Dessen Bruder Victor Bruns war der 

Großvater von Viktor Bruns, dem Gründer 

des Kaiser-Wilhelm-Instituts für 

ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht (KWI). Cornelia Bruns, die seit 

frühester Jugend an einem zunehmenden 

Verlust ihres Hörvermögens litt, der 

schließlich zur völligen Gehörlosigkeit 

führte, legte 1907 ihr Lehrerinnen-Examen 

ab und hielt sich dann eine Zeitlang in 

England auf. Von 1925 bis 1949 lebte sie in 

Berlin, wo sie unter dem Direktorat von 

Viktor Bruns als Bibliothekarin im KWI arbeitete, einer Funktion, die sie nach dem Krieg unter 

Carl Bilfinger am MPIL in Heidelberg fortführte. Am 7. Mai 1965 starb sie in Heidelberg. 

Dies sind die wenigen Daten, die über den Lebenslauf von Cornelia Bruns bekannt sind. Weiter 

weiß man nur, dass sie sehr eng in die Bruns-Familie eingebunden war und von allen 

außerordentlich geschätzt wurde; unter ihrem Spitznamen „Tante Cörnchen“ findet sie an 

mehreren Stellen in den  Tagebüchern von Marie Bruns-Bode, der Ehefrau von Viktor Bruns, 

Erwähnung, insbesondere im Zusammenhang mit Feierlichkeiten in der Familie und am 

KWI.2 Über ihre beruflichen Tätigkeiten wird dort nicht gesprochen; professionelle Aktivitäten 

sind ein Thema, das seinerzeit überwiegend mit Bezug auf Männer zur Sprache kam, und so ist 

auch in den Aufzeichnungen von Marie Bruns-Bode natürlich das Wirken von Viktor Bruns als 

Direktor des Instituts vorrangig. 

Diese wenigen über das Leben von Cornelia Bruns bekannten Daten machen jedoch zumindest 

ihre Fähigkeit zu Übersetzungen aus dem Englischen nachvollziehbar: Die Tatsache, dass sie 

sich nach 1907 „einige Zeit“ in England aufhielt, erklärt ihre gründlichen Kenntnisse der 

englischen Sprache und damit ihre grundsätzliche Fähigkeit, das Werk des Amerikaners 

                                                 

2 Rainer Noltenius (Hrsg.), Mit einem Mann möcht ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und 

Briefen der Marie Bruns-Bode (1885-1952), Berlin: Reimer 2018. 

Cornelia Bruns (um 1935; VI. Abt., Rep. 1, Nr. 

KWIauslöffRechtuVölkerrecht III/27, AMPG)  
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Edmunds zu übersetzen. Aber woher konnte sie Italienisch? Dass sie „Fremdsprachen lesen 

konnte“, findet sich an manchen Stellen in den von Rainer Noltenius edierten Aufzeichnungen 

von Marie Bruns-Bode erwähnt. Aber um welche Sprachen es sich handelte, erfährt man dort 

nicht. Das Erlernen von Fremdsprachen gehörte damals zwar durchaus zur „Ausbildung“ von 

Töchtern gehobener Kreise, aber dass das ausreichte, ein anspruchsvolles Lehrbuch aus dem 

Italienischen ins Deutsche zu übersetzen, ist zumindest nicht naheliegend. Ganz offensichtlich 

war Cornelia Bruns dazu in der Lage, vermutlich, weil sie sich aus eigener Initiative intensiv in 

die Sprache eingearbeitet hatte und zudem im Arbeitsumfeld des Bruns’schen Instituts auch 

beachtliche völkerrechtliche Kenntnisse erlangt hatte. 

Anzilotti und Edmunds. Cornelia Bruns als Übersetzerin 

Von großer Bedeutung für die deutschsprachige 

Völkerrechtswissenschaft war insbesondere ihre im Jahre 1929 

erschienene Übersetzung der dritten Auflage von Band 1: 

Einführung – Allgemeine Lehren des Völkerrechtslehrbuchs von 

Dionisio Anzilotti. Die Bedeutung, die dieser deutschen 

Übersetzung des klassischen Lehrbuchs zukam, findet allerdings 

kaum Erwähnung, und noch weniger die Übersetzerin, die auch im 

von Anzilotti selbst verfassten Vorwort zur deutschen Übersetzung 

nicht namentlich genannt wird. Nachdem Anzilotti kurz auf die 

neuen, in die dritte Auflage eingefügten Entwicklungen im 

Völkerrecht verweist, widmet er der deutschen Übersetzung einen 

kurzen Absatz, der hier zitiert werden soll: 

„Nachdem ich dies [die allgemeine Vorbemerkung und Neuerungen der 3. Auflage] 

vorausgeschickt habe, bleibt mir noch die angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Viktor 

Bruns, Direktor des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in 

Berlin, an dieser Stelle öffentlich meinen lebhaftesten Dank auszusprechen. Die große 

Mühe, die er sich gemacht hat, und die Art, wie er die nicht geringen Schwierigkeiten, 

die es zu überwinden galt, um die Übersetzung dieses Werks durchführen zu lassen, 

überwunden hat, verschaffen mir heute eine der größten Befriedigungen meiner 

wissenschaftlichen Laufbahn: der deutschen Öffentlichkeit ein Werk übergeben zu 

können, das der deutschen Rechtswissenschaft soviel verdankt.“3 

Wem Viktor Bruns die „Durchführung der Übersetzung überlassen“ hat, ergibt sich aus einer 

Anmerkung auf der Titelseite: „Vom Verfasser durchgesehene und autorisierte Übertragung 

                                                 

3 Dionisio Anzilotti, Lehrbuch des Völkerrechts. Band 1: Einführung – Allgemeine Lehren, Autor. Übers. Cornelia 

Bruns / Dr. Karl Schmid, Berlin: De Gruyter 1929, IV. 
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nach der 3., erweiterten und revidierten italienischen Auflage von Cornelia Bruns u. Dr. Karl 

Schmid“. 

Dr. Karl Schmid, besser bekannt als Carlo Schmid, war 1896 in Frankreich geboren und nahm 

1919, nach seinem Dienst als Soldat im 1. Weltkrieg, sein Studium der Rechts- und 

Staatswissenschaften an der Universität Tübingen auf. Dort legte er 1921 das Erste 

Staatsexamen ab; das Zweite Staatsexamen folgte 1924. Zunächst arbeitete er als Rechtsanwalt, 

trat dann aber schon 1925 als Amtsrichter und später Landgerichtsrat in Tübingen in den 

Justizdienst ein. Von 1927 bis 1928 war er für eine Tätigkeit als Referent am Berliner KWI 

beurlaubt. 1929 habilitierte er sich in Tübingen mit einer Arbeit über „Die Rechtsprechung des 

Ständigen Internationalen Gerichtshofs“. Seine spätere Karriere als Politiker ist allgemein 

bekannt und bedarf an dieser Stelle keiner näheren Darstellung. Von Interesse ist hier aber seine 

Beteiligung an der Übersetzung des Lehrbuchs von Anzilotti, die deshalb von großer Bedeutung 

ist, weil er das juristische Fachwissen mitbrachte, das die sprachlichen Fähigkeiten von 

Cornelia Bruns ergänzte und in einem Prozess produktiven Zusammenwirkens beider an der 

Übersetzung beteiligter Institutsangehöriger ein Ergebnis von bemerkenswerter Qualität 

ermöglichte. 

Dabei sollte jedoch erwähnt werden, dass Cornelia Bruns als Bibliothekarin am KWI (und 

zudem wohl durch Gespräche im Familienkreis) natürlich auch über einige Kenntnisse des 

Völkerrechts verfügte, was bei Bibliothekaren und Bibliothekarinnen auch heutzutage ein 

eindrucksvolles „Nebenprodukt“ ihrer Tätigkeit ist. Dennoch bleibt ihre Leistung als 

Übersetzerin herausragend, zumal die Übertragung von Texten aus dem Italienischen ins 

Deutsche, das wesentlich konziser und, wenn man so sagen darf, weniger ausschweifend ist, 

immer eine Herausforderung ist, vor allem weil der Stil des Autors so weit wie möglich 

authentisch wiedergegeben werden soll. Wenn man in das über 400 Seiten umfassende Buch 

hineinsieht, so zeigt sich, dass man heute wahrscheinlich einiges anders formulieren 

würde,  aber immer wird der juristische Gehalt absolut zutreffend und verständlich zum 

Ausdruck gebracht, die kennzeichnenden Unterschiede juristischer Termini und Institute und 

die damals noch wesentlich eingeschränkteren Bereiche des Völkerrechts, seiner Grundlagen 

und Entwicklungen sind klar dargestellt. Es stellte in den 1920er Jahren eine bedeutende 

bibliographische Bereicherung dar, ein solches Werk aus der Feder eines italienischen 

Völkerrechtlers verfügbar und zugänglich zu haben – neben den deutschen Standardwerken wie 

z.B. F. von Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts (4 Bände, 1885-1889) , F. Stier-

Somlo, Handbuch des Völkerrechts (1912), sowie  H.B. Oppenheim, System des 

Völkerrechts (1866), J.C. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten als 

Rechtsbuch dargestellt (1878),  A. Quaritsch, Compendium des europäischen 

Völkerrechts(1913), K. Strupp, Grundzüge des positiven Völkerrechts (1928). Dies 

insbesondere auch deshalb, weil viele Rechtswissenschaftler fraglos in der Lage waren, 

englische und auch französische Werke zu lesen, Italienisch hingegen nicht zu den verbreiteten 
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Fremdsprachen gehörte. An die rein praktischen Probleme der Übersetzung eines so 

umfangreichen Werks, ohne die heutzutage als selbstverständlich geltenden technischen 

Hilfsmittel, sei hier nur erinnert. Es darf als sicher gelten, dass Cornelia Bruns keinen 

Mitarbeiterstab hatte, der sie bei dieser riesigen Aufgabe unterstützte. 

Cornelia Bruns‘ zweite, zeitlich vor der Übersetzung von Anzilottis 

Lehrbuch erschienene Übersetzung ist das Werk von Sterling E. 

Edmunds mit dem amerikanischen Originaltitel The Lawless Law of 

Nations. An Exposition of the Prevailing Arbitrary International Legal 

System in Relation to Its Influence Upon Civil Liberty, Disclosing It as 

the Last Bulwark of Absolutism against the Political Emancipation of 

Man (1925 in Washington erschienen). Schon der Titel lässt vermuten, 

dass das Werk keinklassisches Lehrbuch des Völkerrechts ist. Die 

deutsche Übersetzung des Titels „Das Völkerrecht – ein Pseudorecht“ 

verdeutlicht, dass es sich um eine sehr kritische, ja insgesamt deutlich 

ablehnende, Abhandlung zur damaligen Lage der zwischenstaatlichen 

Ordnung handelt, in der insbesondere „das Völkerrecht, so wie es gemeinhin gelehrt und 

praktisch angewendet wird, in seinem Einfluß und seinen Wirkungen auf die menschliche 

Freiheit“ (Vorbemerkung des Verfassers, S. IV der deutschen Übersetzung) dargestellt werden 

sollte.4  

Professor Sterling E. Edmunds, nach Stationen als Journalist und Mitarbeiter des State 

Department bei Erscheinen seines Buches Völkerrechtslehrer („Lecturer on the law of nations“) 

an der St. Louis University School of Law, machte schon in der Vorbemerkung aus seiner 

Ablehnung gegenüber dem damaligen Stand des Völkerrechts keinen Hehl: „In dem 

vorliegenden Buch glaube ich den vollkommenen Widerspruch zwischen dem herrschenden 

System des Völkerrechts und dem freien Fortschritt des Menschen als eines sittlichen und 

sozialen Wesens dargetan zu haben. Dabei mußte ich allerdings feststellen, daß das Völkerrecht 

überhaupt kein Zweig der Rechtswissenschaft ist; ich war infolgedessen genötigt, mich 

insoweit von meinen Berufsgenossen zu trennen. Ich hoffe aber und vertraue darauf, daß einige 

von ihnen […] mit mir einen sicheren Weg suchen werden, der weniger durch politische 

Raubtiere gefährdet ist, für die der Mensch bisher nichts anderes war als ein willkommener 

Leckerbissen“.5 

Ob diese Bemerkungen bereits als Ausgangspunkt der menschenrechtlich fokussierten 

Entwicklung des Völkerrechts anzusehen sind, soll hier nicht näher vertieft werden. 

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Kritik des Verfassers sich im Wesentlichen auf die 

                                                 

4 Sterling, E. Edmunds, Das Völkerrecht – ein Pseudorecht, Autor. Übers. Cornelia Bruns, Berlin: De Gruyter 

1933, „Vorbemerkung des Verfassers“, IV. 
5 Sterling (Fn. 4), „Vorbemerkungen des Verfassers“, IV. 
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kriegerischen Auseinandersetzungen richtet und dass, so schlussfolgert er, „die Herrschaft eines 

wahren Völkerrechts“ erst beginnen könne, wenn es auf der Basis „der Anwendung jener 

Grundsätze der Gerechtigkeit und des Anstands auf die Gemeinschaftsbeziehungen beruht, die 

vernünftige Menschen in ihren persönlichen Beziehungen anzuwenden gelernt haben  – an 

Stelle eines Systems des Scheines, der Vorrechte, der Gewalt, das den künstlichen Ungeheuern 

angepaßt ist, die sich souveräne Staaten nennen“ (S. 442 der Werkes in den 

Schlussbemerkungen).6  

Edmunds‘ idealistische Vorstellung einer progressiven Entwicklung der Staatengemeinschaft 

ist fast anrührend, bestärkt jedoch eher den Gedanken, dass das Völkerrecht gerade dazu 

aufgerufen ist, die Beziehungen der Staaten der „künstlichen Ungeheuer“- in einer Welt, die 

nun einmal nicht ideal ist, zu regeln. Die Übersetzung des unmittelbar nach Erscheinen intensiv 

rezipierten, unter anderem im American Journal of International Law von Jackson L. Ralston 

kritisch besprochenen Buches war nicht vom KWI „veranlasst“ worden, sondern ging auf einen 

Wunsch des Verfassers selbst zurück, der „durch Vermittlung des Herrn Professor Hermann 

Heller (jetzt an der Universität Frankfurt/Main)“ erfüllt wurde. Das ergibt sich aus der 

„Vorbemerkung der Übersetzerin“, die dem Buch vorangestellt ist und die zudem den Dank der 

Übersetzerin an die Personen zum Ausdruck bringt, die sie bei der Fertigstellung der Arbeit mit 

ihrem Fachwissen besonders unterstützt haben. Offiziell ist Cornelia Bruns auf der Titelseite 

des Werks erwähnt mit den auch in der Anzilotti-Übersetzung verwendeten Worten: 

Autorisierte Übersetzung des amerikanischen Werks The Lawless Law of Nations (1925) von 

Cornelia Bruns. 

Fast ein Jahrhundert nach ihrer Fertigstellung werden diese kenntnisreichen und durch hohe 

sprachliche Sensibilität ausgezeichneten Arbeiten der Übersetzerin Cornelia Bruns hier 

erstmals gewürdigt und erinnern daran, dass die Wissenschaft, nicht nur die 

Rechtswissenschaft, zu ihrer Entwicklung auch heute noch nicht allein die innovativen 

wissenschaftlichen Fachleute und Denker braucht, sondern auch die eher „stillen Unterstützer“ 

im Hintergrund.  Die Anerkennung für ihren Einsatz schließt dieses kurze Gedenken an 

Cornelia Bruns ein. 

                                                 

6 Sterling (Fn. 4), „Schluss“, 442. 
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